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BESCHLUSS

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Julia STIEFELMEYER über die Beschwerde von XXXX ,

geboren am XXXX , vertreten durch den KOBV – Der Behindertenverband, gegen den Bescheid des Bundesamtes für

Soziales und Behindertenwesen, Landesstelle XXXX vom 03.02.2021, 

OB: XXXX , betreEend die Abweisung des Antrages auf Feststellung der Zugehörigkeit zum Personenkreis der

begünstigten Behinderten, beschlossen:

A)

Das Verfahren wird gemäß § 28 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) idgF eingestellt.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

Begründung:

I.       Verfahrensgang:

1.       Die Beschwerdeführerin stellte mit Antrag vom 26.11.2020, eingelangt am 02.12.2020, beim Bundesamt für
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Soziales und Behindertenwesen (Kurzbezeichnung: Sozialministeriumservice; in der Folge belangte Behörde genannt)

unter Vorlage medizinischer Beweismittel einen Antrag auf Feststellung der Zugehörigkeit zum Personenkreis der

begünstigten Behinderten.

1.1.    Zur Überprüfung des Antrages wurde von der belangten Behörde zunächst ein Sachverständigengutachten von

Dr. XXXX , Facharzt für Unfallchirurgie, Arzt für Allgemeinmedizin, basierend auf der persönlichen Untersuchung der

Beschwerdeführerin am 22.12.2020 mit dem Ergebnis eingeholt, dass der Grad der Behinderung in Höhe von 30 vH

bewertet wurde.

1.2.    Im Rahmen des von der belangten Behörde gemäß § 45 Abs. 3 AVG erteilten Parteiengehörs wurden von der

Beschwerdeführerin unter Vorlage weiterer medizinischer Beweismittel Einwendungen erhoben. Es wäre ein

neurologisches Gutachten einzuholen, was auch der bereits befasste Sachverständige in seiner Stellungnahme vom

02.02.2021 bestätigte.

1.3.    Dennoch hat die belangte Behörde - ohne die Einwendungen einer Überprüfung zu unterziehen - mit Bescheid

vom 03.02.2021 den Antrag auf Feststellung der Zugehörigkeit zum Personenkreis der begünstigten Behinderten

abgewiesen und einen Grad der Behinderung in Höhe von 30 vH festgestellt.

2.       Gegen diesen Bescheid wurde vom bevollmächtigten Vertreter der Beschwerdeführerin unter Nachreichung

eines neuen medizinischen Beweismittels fristgerecht Beschwerde erhoben.

2.1.    In der Folge holte die belangte Behörde zur Überprüfung des Beschwerdegegenstandes weitere medizinische

Sachverständigengutachten von Dr. XXXX , Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie, sowie von DDr. XXXX , Fachärztin

für Unfallchirurgie, Ärztin für Allgemeinmedizin, jeweils basierend auf der persönlichen Untersuchung der

Beschwerdeführerin ein. Unter Berücksichtigung dieser beiden Gutachten, wurde von Frau DDr. XXXX in ihrer

Gesamtbeurteilung vom 11.05.2021 der Grad der Behinderung in Höhe von 30 vH bewertet.

2.2.    Im Rahmen des von der belangten Behörde gemäß § 45 Abs. 3 AVG erteilten Parteiengehörs wurden von der

Beschwerdeführerin erneut Einwendungen erhoben.

2.3.    In der Folge holte die belangte Behörde neuerlich medizinische Sachverständigengutachten von Dr. XXXX sowie

von DDr. XXXX , nun jeweils basierend auf der Aktenlage, ein. Unter Berücksichtigung dieser beiden Gutachten, wurde

von Frau DDr. XXXX in ihrer Gesamtbeurteilung vom 20.07.2021 der Grad der Behinderung wiederum in Höhe von 30

vH bewertet.

2.4.    Am 21.07.2021 langte die Beschwerde samt Fremdakt beim Bundesverwaltungsgericht mit dem Hinweis auf die

abgelaufene Frist zur Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung 

ein.

3.       In der Folge übermittelte das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerdeführerin diese drei Gutachten von Dr.

XXXX und DDr. XXXX .

3.1.    Mit Schreiben vom 30.08.2021, eingelangt am 31.08.2021, wurde vom bevollmächtigten Vertreter der

Beschwerdeführerin mitgeteilt, dass die Beschwerde gegen den im Spruch genannten Bescheid zurückgezogen werde.

II.     Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1.       Feststellungen:

Mit Schreiben vom 30.08.2021, eingelangt beim Bundesverwaltungsgericht am 31.08.2021, hat der bevollmächtigte

Vertreter der Beschwerdeführerin die eingebrachte Beschwerde gegen den Bescheid des Sozialministeriumservice

vom 03.02.2021, OB: XXXX , betreEend die Abweisung des Antrages auf Feststellung der Zugehörigkeit zum

Personenkreis der begünstigten Behinderten zurückgezogen.

2.       Beweiswürdigung:

Der Verfahrensgang und der oben festgestellte und für die Entscheidung maßgebende Sachverhalt ergeben sich aus

dem unbedenklichen und unbestrittenen Akteninhalt.

Das Schreiben vom 30.08.2021 ist eindeutig formuliert und lässt keinen Zweifel am Willen der Beschwerdeführerin, die

Beschwerde zurückziehen zu wollen.

3.       Rechtliche Beurteilung:
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https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/45


Gemäß § 6 BVwGG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder

Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist.

Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des BundesPnanzgerichtes ist durch das Bundesgesetz über

das Verfahren der Verwaltungsgerichte (Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz - VwGVG), BGBl. I Nr. 33/2013 idgF,

geregelt (§ 1 leg.cit.). Gemäß § 58 Abs. 2 VwGVG bleiben entgegenstehende Bestimmungen, die zum Zeitpunkt des

Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits kundgemacht wurden, in Kraft.

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über

Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles,

die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl. Nr. 194/1961, des Agrarverfahrensgesetzes (AgrVG),

BGBl. Nr. 173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 (DVG), BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene

verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in

dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden

gehabt hätte.

Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen, sofern die

Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist.

Gemäß § 31 Abs. 1 VwGVG erfolgen die Entscheidungen und Anordnungen durch Beschluss, soweit nicht ein

Erkenntnis zu fällen ist.

Gemäß § 29 Abs. 1 zweiter Satz VwGVG sind die Erkenntnisse zu begründen. Für Beschlüsse ergibt sich aus § 31 Abs. 3

VwGVG eine sinngemäße Anwendung.

Zu A)

Gemäß § 17 VwGVG iVm § 13 Abs. 7 AVG können Anbringen in jeder Lage des Verfahrens zurückgezogen werden.

Gemäß § 7 Abs. 2 VwGVG ist eine Beschwerde nicht mehr zulässig, wenn die Partei nach der Zustellung oder

Verkündung des Bescheides ausdrücklich auf die Beschwerde verzichtet hat.

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu § 63 Abs. 4 AVG ist die Zurückziehung einer Berufung

zulässig und wird diese mit dem Zeitpunkt ihres Einlangens bei der Behörde wirksam. Ab diesem Zeitpunkt ist -

mangels einer aufrechten Berufung - die PQicht der Berufungsbehörde zur Entscheidung weggefallen und das

Berufungsverfahren ist einzustellen (siehe etwa VwGH 25.07.2013, 2013/07/0106). Dies muss grundsätzlich auch für

die Zurückziehung einer Beschwerde, die beim Bundesverwaltungsgericht anhängig ist, gelten (siehe

Eder/Martschin/Schmid, Das Verfahrensrecht der Verwaltungsgerichte, § 7 K 6). Allerdings ist das Verfahren diesfalls

gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG iVm § 31 VwGVG mit Beschluss einzustellen, dieser Beschluss ist allen Verfahrensparteien

zur Kenntnis zu bringen (siehe Eder/Martschin/Schmid, Das Verfahrensrecht der Verwaltungsgerichte, § 28 K 3).

Da der bevollmächtigte Vertreter der Beschwerdeführerin die Beschwerde gegen den Bescheid des

Sozialministeriumservice vom 03.02.2021, OB: XXXX , betreEend die Abweisung des Antrages auf Feststellung der

Zugehörigkeit zum Personenkreis der begünstigten Behinderten zurückgezogen hat, ist der Sachentscheidung des

Bundesverwaltungsgerichts die Grundlage entzogen (vgl. Fister/Fuchs/Sachs, Verwaltungsgerichtsverfahren,

Anmerkung 5 zu § 28 VwGVG, mit Verweis auf Hengstschläger/Leeb AVG III § 66 Rz 56f), weshalb das gegenständliche

Beschwerdeverfahren mit Beschluss einzustellen war.

Zu B) Unzulässigkeit der Revision:

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses

auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen.

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer

Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von

der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist

die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen

keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.

Das Bundesverwaltungsgericht hat oben einerseits ausgeführt, dass die Zurückziehung der Beschwerde unter Rückgriff
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auf die Rechtsprechung des VwGH zur Zurückziehung der Berufung zulässig ist und dass die Entscheidung des

Bundesverwaltungsgerichtes andererseits nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes in Beschlussform zu ergehen hat.

Insoweit triEt das Gesetz selbst eine klare Anordnung, sodass diesbezüglich eine Rechtsfrage nicht oEen und die

Revision daher unzulässig ist (vgl. VwGH 28.05.2014, Ro 2014/07/0053).
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